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Das Lifestyle-Erfrischungsgetränk Bionade, die Edelschreib-
waren von Faber-Castell oder die Schaltschränke von Rittal:
Solche Erfolgsgeschichten hätte es nicht gegeben, wenn ihre
Urheber all das getan hätten, was der Markt angeblich von ei-
nem Unternehmer verlangt. Dabei muss man kein Revolutio-

när sein, um alte Vorstellungen über den Haufen zu werfen.
Oft ist es die Not des Verdrängungswettbewerbs, die neue
Ideen hervorbringt. Neue Regeln sind übrigens auch im Bilanz-
recht geplant: Die Reform bricht mit alten Grundsätzen – und
könnte kleinen Betrieben künftig viel Aufwand ersparen.
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Von Daniela Kuhr

Berlin – Von einigen liebgewonnenen
Prinzipien werden sich Familienunter-
nehmer bald verabschieden müssen: etwa
vom Prinzip, dass sie nur realisierte Wert-
steigerungen als Gewinne verbuchen dür-
fen. Oder vom Prinzip, dass sie Vermögen
im Zweifelsfall eher mit einem geringen
Wert zu bilanzieren haben und Schulden
eher mit einem hohen. Es sind Grundsät-
ze des Handelsgesetzbuchs (HGB), die
sich in der Vergangenheit bewährt ha-
ben. Doch nun läuft ihre Zeit ab.

Bundesjustizministerin Brigitte Zy-
pries hat ein Gesetz zur Modernisierung
des Bilanzrechts (BilMoG) auf den Weg
gebracht, das zum kommenden Jahr in
Kraft treten soll. Es sei eine Antwort auf
die internationalen Rechnungslegungs-
standards IFRS, sagt sie. Diese seien näm-
lich klar auf kapitalmarktorientierte Un-
ternehmen zugeschnitten, dienten also in
erster Linie dazu, Finanzanalysten oder
professionelle Investoren über die Vermö-
gens- und Ertragslage eines Unterneh-
mens zu informieren. „Die weit überwie-
gende Zahl der rechnungslegungspflich-
tigen deutschen Unternehmen nimmt
den Kapitalmarkt aber gar nicht in An-
spruch“, sagt Zypries. Für diese Betriebe
seien die IFRS daher ungeeignet, anderer-
seits seien die Vorschriften des HGB in
Teilen veraltet. „Die Unterneh-
men in Deutschland brau-
chen moderne und effizien-
te Bilanzierungsregeln“,
so die Justizministerin.
Mit den vorgeschlagenen
Änderungen würde sich
„die Aussagekraft des han-
delsrechtlichen Jahresab-
schlusses erhöhen“.

Norbert Winkeljohann, Vor-
standsmitglied der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Pricewaterhouse-
Coopers, hält das BilMoG für einen
Schritt in die richtige Richtung: „Erst-
mals fließen Elemente der international
anerkannten IFRS in das HGB ein.“ Da-
durch werde es vor allem für Familienun-
ternehmen „mit internationalen Bezie-
hungen leichter, ihre Leistungsfähigkeit
darzustellen“. Aus Anlass der Reform
veranstaltete die Gesellschaft am Mitt-
woch ein Mittelstandssymposium. Gut
150 Teilnehmer sind gekommen. „Der In-
formationsbedarf ist enorm“, sagt Win-
keljohann.

Für kleine Betriebe kann in Zukunft ei-
niges leichter werden: Einzelkaufleute,
die im Geschäftsjahr nicht mehr als
500 000 Euro Umsatz und nicht mehr als
50 000 Euro Gewinn machen, werden
von der Pflicht zur Buchführung und Bi-
lanzierung nach den handelsrechtlichen
Vorschriften befreit. Nach Angaben von

Zypries entlastet das diese Betriebe von
Kosten in Höhe von etwa einer Milliarde
Euro. „Doch sicher werden einige kleine
Betriebe trotzdem freiwillig weiter bilan-
zieren“, sagt Winkeljohann, „schon, um
den Überblick zu behalten, wie viel sie
ausschütten können, ohne die Sub-
stanz zu gefährden.“ Auch für klei-
ne und mittelgroße Kapitalgesell-
schaften gibt es Erleichterun-
gen: So werden beispielswei-
se die Schwellenwerte ange-
hoben, ab denen sie publi-
zitätspflichtig sind. Und
kleine Kapitalgesell-
schaften brauchen den
Jahresabschluss nicht
von einem Abschluss-
prüfer prüfen zu lassen.

An einem wichtigen
Grundsatz will Zypries aber festhalten:
Die Handelsbilanz soll „Grundlage der
steuerlichen Gewinnermittlung und der
Bemessung der Ausschüttung“ bleiben,
sagt die Ministerin. Damit müssten Un-
ternehmen weiterhin nur ein einziges Re-
chenwerk aufstellen. „Ganz so ist das je-
doch nicht“, sagt Winkeljohann. „Han-
delsbilanz und Steuerbilanz fallen aus
fiskalischen Gründen immer mehr ausei-
nander mit der Folge von erheblichem
Zusatzaufwand für die Unternehmen.“

Zu den wichtigsten Änderungen zäh-
len seiner Einschätzung nach aber die

Neuerungen bei immateriellen selbstge-
schaffenen Werten des Anlagevermö-

gens. „Bestimmte Vermögenswer-
te, wie Patente oder Know-how,

müssen künftig bilanziert wer-
den“, sagt er. „Bislang war

das nicht der Fall. Sie durf-
ten noch nicht einmal an-
gesetzt werden.“ Der Ge-
setzgeber sagt aber
auch, was nach wie vor
nicht bilanziert werden
darf: zum Beispiel

selbst geschaffene Mar-
ken, Drucktitel, Verlags-

rechte oder Kundenlisten.
Die neue Bilanzierungspflicht sei vor

allem für innovative Unternehmen wich-
tig, die intensiv forschen und entwi-
ckeln, meint Zypries. Indem sie künftig
ihr Potential in der Handelsbilanz zei-
gen, könnten sie „ihre Eigenkapitalbasis
ausbauen und ihre Fähigkeit verbessern,
sich am Markt kostengünstig weiteres
Kapital zu beschaffen“. Doch Winkeljo-
hann sieht auch die Kosten, die mit der
Umstellung verbunden sind – „vor allem
bei Unternehmen, die noch nie etwas mit
IFRS zu tun hatten und jetzt bis zum 1.
Januar Prozesse einrichten müssen, um
ihre Forschungs- und Entwicklungskos-
ten überhaupt erfassen zu können“. Wei-
ter sieht der Gesetzentwurf vor, dass Ak-

tien, Schuldverschreibungen oder auch
Fondsanteile, die zu Handelszwecken ge-
halten werden, mit ihrem Marktwert
zum Bilanzstichtag bewertet werden. Bis-
lang mussten sie entweder mit dem An-

schaffungspreis oder mit
dem aktuellen Kurs ange-
setzt werden – je nach-
dem, welcher Wert nied-
riger war. „Das war aus
Vorsichtsgründen so vor-

geschrieben“, erklärt Win-
keljohann: Kursgewinne,

die noch nicht realisiert wa-
ren, sollten kein falsches Bild

wecken, andererseits sollten mög-
liche Verluste unmittelbar Berück-

sichtigung finden. Inzwischen sieht
man das jedoch anders. Die Bewer-

tung zum Marktpreis sei international
üblich, stellt Zypries fest. Dadurch erhö-
he sich die Aussagekraft des Jahresab-
schlusses im Hinblick auf „jederzeit reali-
sierbare Gewinne und Verluste“. Ganz
ohne jede Vorsichtsmaßnahme soll die
Sache dann aber doch nicht ablaufen:
Für die noch nicht realisierten Gewinne
gilt grundsätzlich eine Ausschüttungs-
und Abführungssperre.

Auch bei den Rückstellungen ändert
sich einiges. Sie würden in Zukunft „rea-
listischer bewertet“, meint Zypries. So
lasse sich derzeit oft die wahre Belastung
der Unternehmen nicht ablesen, weil die
Wertansätze zu niedrig seien. Ein Bei-
spiel: Weiß ein Unternehmen, dass es in
fünf Jahren den chemikalienverseuchten
Boden erneuern muss, hat es nach gelten-
dem Recht die Kosten anteilig zurückzu-
stellen, die gegenwärtig dafür zu zahlen
wären. Dass die Preise in den fünf Jahren
steigen, bleibt unberücksichtigt. Der Ge-
setzentwurf will erreichen, dass die künf-
tigen Entwicklungen von Löhnen, Prei-
sen oder beim Personal stärker als bis-
lang einbezogen werden.

„Diese Reform ist noch nicht der große
Wurf“, fasst Winkeljohann zusammen.
Vor allem die Auswirkungen auf die Steu-
erbilanz und die Ausschüttungen ließen
sich noch nicht abschließend einschät-
zen. „Fraglich ist auch, ob das BilMoG
wirklich zu der von der Justizministerin
in Aussicht gestellten Kostenersparnis
führt.“ Für kleinere Betriebe werde zwar
einiges einfacher. „Aber für die Unter-
nehmen, die die neuen Regeln tatsäch-
lich anwenden müssen, wird der Auf-
wand durch die Umstellung zunächst ein-
mal deutlich größer.“

Von Elisabeth Dostert

München – Wie Rebellen sehen die drei
Herren nun wirklich nicht aus: Einen
grauen Zweireiher mit Goldknöpfen
trägt der Bleistiftfabrikant Anton Wolf-
gang Graf von Faber-Castell, das Ein-
stecktuch bleu, Ton in Ton mit dem
Hemd. Auch der Schaltschrankbauer
Norbert Müller und Peter Kowalsky, Er-
finder der Bionade, erfüllen nicht das Kli-
schee vom verwegenen Helden, der über
alle Konventionen erhaben ist, der für
Aufruhr sorgt und den Wandel betreibt.
Und doch haben die drei in renditeschwa-
chen Zeiten Regeln gebrochen, um ihre
Firma zu retten. Wie, das erzählten sie
unlängst auf einer Tagung in München.

Als Anton Wolfgang Graf von Faber-
Castell vor genau 30 Jahren die Nachfol-
ge seines Vaters beim Nürnberger Blei-
stiftkonzern antrat, waren die Geschäfts-
aussichten nicht gerade berauschend.
„Ich habe mich damals auch gefragt, ob
ich mich für Bleistifte begeistern kann“,
erzählt der 66-Jährige und setzt eine Pau-
se, die deutlich nach Nein klingt. Damals
produzierte Faber-Castell noch Rechen-
schieber, aber die kamen in den Schulen
und Büros der siebziger Jahre allmählich
aus der Mode. Der Graf dachte über neue
Märkte und neue Produkte nach. Bleistif-
te galten als billiger Gebrauchsgegen-
stand, der den Gesetzen des Massenmark-
tes gehorcht: große Nachfrage, harte
Konkurrenz, Produkte ohne Namen, klei-
ne Margen. Jährlich zwei Milliarden holz-
gefasste Stifte stellt die Gruppe mit heu-
te weltweit 6000 Beschäftigten und
knapp 400 Millionen Euro Umsatz her.

Der Graf dachte ziemlich lange nach:
Ein historisches Set von Bleistiftscho-
nern aus Sterlingsilber, das er sich für sei-
ne Sammlung gekauft hatte, habe ihn
dann Mitte der achtziger Jahre auf die
Idee gebracht, dem einfachen Gebrauchs-
gegenstand Prestige zu verleihen. Soge-
nannte Markt- und Marketingexperten
hätten seiner Idee, aus dem Bleistift ein
Schmuckstück zu machen, keinen Erfolg
bescheinigt. Auch wegen solcher Wider-
sacher kam das erste Schreib-Schmuck-
stück erst 1993 auf den Markt: ein Ta-
schenbleistift mit versilbertem Verlänge-
rer. Mittlerweile ist eine ganze Kollekti-

on daraus geworden, mit Füllhaltern und
Schreibtisch-Accessoires bis hin zum pla-
tinierten Spitzer. Sie tragen das Famili-
enwappen und werden unter dem Mar-
kennamen „Graf von Faber-Castell“ ver-
kauft – im Gegensatz zu den Bleistiften
in Russischgrün, die nur „Faber-Castell“

heißen. Aus dem Allerweltsprodukt hat
Faber-Castell ein edles Gut gemacht, für
das andere Gesetze gelten als die des Mas-
senmarktes. Der „Pen of the Year“ etwa,
in limitierter Auflage mit einem Schaft
aus Bernstein oder Edelhölzern, kostet
mehrere Tausend Euro.

„Regelbrecher“ nennt der Münchner
Unternehmensberater Norbert Wieselhu-
ber Menschen wie den Grafen. „Wäh-
rend sich die Mehrzahl der Marktteilneh-
mer brav und diszipliniert an die bewähr-
ten Spielregeln hält und die Überlebens-
chance in der Perfektionierung des Per-
fekten sieht, praktizieren sie das Gegen-
teil.“ Sie verstoßen gegen die Gesetze des
Marktes, ignorieren Lehrbücher und er-
finden neue Spielregeln. Für solche stra-
tegischen Innovatoren gibt es zahlreiche
Beispiele: Der Uhrmacher Swatch zählt

dazu, Aldi, Ikea, H&M, Fielmann oder
McDonald’s. In einer nicht repräsentati-
ven Studie, für die 52 Familienunterneh-
mer und Manager befragt wurden, hat
Wieselhuber den Regelbruch untersucht.
Eines der Ergebnisse: Er geschieht selten
freiwillig. Wie im Falle Faber-Castells
zwingen Veränderungen des Umfeldes
dazu: Sinkende Renditen, schrumpfende
Märkte, ein immer stärkerer Verdrän-
gungswettbewerb und Überkapazitäten
führen zum Bruch mit alten Regeln. Die
Orientierung an den Kennzahlen der
Branche oder der Konkurrenten, wie sie
bei Unternehmen beliebt ist, bleibt den
Rebellen erspart. „Für Regelbrecher gibt
es keine Benchmark. Sie selbst setzen die
Orientierungswerte“, sagt Wieselhuber,
der das Treffen der Rebellen in der ver-
gangenen Woche initiiert hatte.

Norbert Müller hat in seiner Karriere
gegen viele Regeln verstoßen. Und von je-
der erzählt der 65-jährige Chef der Fir-
ma Rittal aus Herborn genüsslich. Sie ge-
hört zur Friedhelm-Loh-Gruppe. Müller
ist zwar dort angestellt, aber er handelt
wie ein Familienunternehmer. Rittal
stellt mit mehr als 10 000 Beschäftigten
Schaltschränke her, wie sie Energiever-
sorger, Elektro- und IT-Industrie brau-
chen, und steuert rund 80 Prozent zu den
Erlösen der Loh-Gruppe von insgesamt
mehr als zwei Milliarden Euro bei.

Der größte Regelverstoß mündete 1961
in die Gründung von Rittal, erzählt Mül-
ler, der schon seine Lehre bei Loh ge-
macht hatte. Auch die suchte damals
nach neuen Produkten, um ihr Geschäft
zu diversifizieren. Damals galt: Schalt-
schrankgehäuse sind jeweils maßange-
passt nach Zeichnung anzufertigen, eine
Standardisierung ist nicht möglich. Rit-
tal habe das Gegenteil bewiesen. Wie bei
Faber-Castell hat es allerdings ein paar
Jahre gedauert bis zum Markterfolg. „So
eine Ausdauer können sich nur Familien-
unternehmer leisten, weil sie auf eigenes
Risiko handeln“, sagt Müller. Der Durch-
bruch kam mit der Standardisierung der
Schaltschränke für die Maschinen und
Anlagen des VW-Konzerns. „Heute sind
in Serie hergestellte Schaltschränke die
Regel und Einzelanfertigungen die Aus-
nahme“, sagt Müller. Aus dem Regelbre-
cher ist ein Regelmacher geworden.

Auch Müller tritt nicht auf wie ein Re-
bell: schwarzer Anzug, weißes Hemd, ge-
streifte Krawatte. Er kokettiert ein we-
nig mit seinen Erfolgen. Rückblicke, sagt
er, lägen ihm nicht. Er beschäftige sich
lieber mit der Zukunft. Der zeitliche Vor-

sprung einer Innovation sei ohnehin be-
grenzt. „Erfolge sind nur eine Bewertung
der Vergangenheit, niemals eine Zu-
kunftsgarantie“, sagt er. Nach 51 Berufs-
jahren hält er viele solcher gefälliger Ein-
sichten parat: „Erfolg steigt nur denen
zu Kopf, die dort Hohlräume haben. Wir
haben dort Ideen.“

Die hatten auch Peter Kowalsky, 40,
und seine Familie. Sie haben ganz ohne
Berater die Bionade erfunden, ein alko-
holfreies Erfrischungsgetränk, das – wie
Bier – durch Gärung entsteht und so le-
bensmittelrechtlich keine Limonade ist.
Damit überschritt die Familie zwei Gren-
zen: Erstens verließ sie ihr angestammtes
Biergeschäft und nahm es zweitens als
Winzling mit Giganten und Regelma-
chern wie Coca-Cola auf. Als Kowalskys
Stiefvater Dieter Leipold 1985 mit der
Entwicklung begann, litt die Brauerei sei-
ner Frau mit 20 Mitarbeitern unter Ab-
satzproblemen. „Es zwickte finanziell
überall“, erzählt Kowalsky, der heute
die Geschäfte führt: „Wir standen vor
der Frage: Schließen wir die Brauerei
oder denken wir uns etwas Neues aus?“
Zehn Jahre haben sie bis zum markttaug-
lichen Produkt gebraucht. „Mehr als drei
Millionen Euro haben wir in die Entwick-
lung gesteckt. Das entsprach damals in
etwa dem Jahresumsatz der Brauerei“,
sagt Kowalsky. Er verpackt die Geschich-
te in viele Anekdoten, fast jede bringt
sein Publikum in München zum Lachen.

„Im Nachhinein klingt das alles lus-
tig“, sagt Kowalsky fast vorwurfsvoll. Er
steht auf der Bühne in grauem Anzug
und weißem Hemd, das Gesicht von der
Hitze im Saal gerötet. „Es war eine un-
glaublich schwierige Zeit für uns. Wir
konnten zeitweise die Löhne nicht zah-
len. So etwas kann man nur als Familie
durchhalten“, sagt er. „Und die Banken
können mit etwas, das es noch gar nicht
gibt, gar nichts anfangen.“ Mit ihrem
neuen Produkt besuchten die Kowalskys
Mitte der neunziger Jahre dann „die ers-
te Garde der deutschen Brauereien“, um
Lizenzen für Bionade zu vergeben. Aber
die wollte keine Regeln brechen. „Ich
hol’ mir doch keinen fremden Mikroorga-
nismus in meine Brauerei“, bekamen die
Franken häufig zu hören.

Nur deshalb haben sie die Bionade
dann selbst gebraut. Der Durchbruch
kam erst Anfang dieses Jahrtausends, als
sie die Brause nicht mehr als Bio-Pro-
dukt vermarkteten, sondern als Life-
style-Getränk. „Das erste Mal haben wir
als Firma 2006 Geld verdient“, sagt Ko-
walsky. Im vergangenen Jahr verkaufte
die Bionade GmbH 200 Millionen Fla-
schen, hundertmal so viele wie 2003. Den
nächsten Regelbruch plant der Brauer
schon: „Zum ersten Juli werden wir die
Preise um 60 Prozent anheben.“

Familienunternehmen: Regeln brechen

Neuberechnung
Die geplante Reform des Bilanzrechts krempelt langjährige Grundsätze um

Rebellen im Anzug
Die Regeln des Massenmarktes kennen – und dann gezielt dagegen verstoßen: Drei Erfolgsgeschichten
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Gegen die herrschende Lehre: Norbert Müller (links) hatte Erfolg mit standardisierten Schaltschränken, Anton Wolfgang
Graf von Faber-Castell (Mitte) mit Luxusbleistiften und Peter Kowalsky (rechts) mit Limonade, die keine Limonade ist.
Zuvor hatte niemand geglaubt, dass diese Ideen funktionieren könnten.  Illustration: h1-daxl.de

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Schuldverschreibung, bei der das Emittentenrisiko zu berücksichtigen ist. 
1 Die Inflationsrate entspricht der jährlichen Veränderungsrate des harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) exklusive Tabak für die Eurozone.

Dies ist kein Angebot zum Kauf des Produkts. Eine Investitionsentscheidung sollte nur auf der Basis der einzig maßgeblichen Bestimmungen des Basis prospekts und (gegebenenfalls) den endgültigen Bestimmungen des Produkts 
getroffen werden. Exemplare der Unterlagen sind bei der Morgan Stanley Bank AG, Junghof straße 13–15, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, und auf der Webseite www.morganstanleyiq.de erhältlich. Morgan Stanley erteilt 
keine Steuer-, Rechts- oder andere Beratung; potenzielle Investoren sollten ihre eigenen professionellen Berater zurate ziehen. Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung 
der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. © Copyright 2008 Morgan Stanley. Alle Rechte vorbehalten.
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200 % Infl ationsanleihe II

INTELLIGENTER SCHUTZ VOR INFLATION
PROFITIEREN SIE VON STEIGENDEN TEUERUNGSRATEN –
UND LASSEN SIE SICH DIE INFLATION DOPPELT ZURÜCKZAHLEN

� Verzinsung in Höhe der 
doppelten Infl ationsrate1

im 1. und 2. Jahr

� Feste Kuponzahlung
von 4,75 % im 3. Jahr

200 % Partizipation 
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